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29. Dezember 2020

Hebesätze für das Finanzjahr 2021
Der Gemeinderat hat am 15.12.2020 die Hebesätze, Gebühren und Tarife für das Jahr 2021 beschlossen. 

Die Grundsteuer für land- und
forstwirtschaftliche Betriebe (A) mit		  500 v.H. d. Steuermessbetrages

Die Grundsteuer für Grundstücke (B) mit	 500 v.H. d. Steuermessbetrages

Die Lustbarkeitsabgabe (Kartenabgabe) mit	 15 v.H. d. Preises oder Entgeltes

Die Hundeabgabe mit				    €        40,00	 für jeden Hund
						      €        20,00	 für Wachhunde
						      €          0,00	 für Ausübung des Erwerbs oder Berufs

Die Kanalbenützungsgebühr mit		  €          1,36	 inkl. USt. je m² der Bemessungsgrundlage
						      €        98,12	 inkl. USt. personenbezogene Gebühr
						      €          2,29	 inkl. USt. je m³ Jahreswasserverbrauch
										          (Betriebe)

Die Wasserbezugsgebühr mit			   €          1,43	 je m³ inkl. USt. für die ersten
								        120 m³ eines Betriebsjahres			 
						      €          2,20	 je m³ inkl. USt. für die restliche 
								        Bezugsmenge eines Jahres
						      €          2,20	 je m³ inkl. USt. für die
								        Entnahme aus Hydranten

Die Wasserbereitstellungsgebühr mit		  €      107,57	 inkl. USt. jährlich je Anschluss 

Die einheitliche jährliche Abfallgebühr für Haushaltsabfälle, haushaltsähnlichen Gewerbeabfälle und Bioton-
nenabfälle beträgt bei einem	    										        
        	   								        mit Eigenkompostierbonus

	 a) Abfallbehälter mit 60 Liter Inhalt		  €      202,64		  €      182,38 inkl. USt.
	 b) Abfallbehälter mit 90 Liter Inhalt		  €      228,65		  €      205,79 inkl. USt.
	 c) Abfallbehälter mit 120 Liter Inhalt		 €      304,87		  €      274,38 inkl. USt
	 d) Abfallbehälter mit 240 Liter Inhalt		 €      609,74		  €      548,77 inkl. USt.
	 e) Abfallbehälter mit 770 Liter Inhalt		 €   1.956,23		  €   1.760,61 inkl. USt.
	 f) Abfallbehälter mit 1100 Liter Inhalt	 €   2.794,62		  €   2.515,16 inkl. USt.
	 g) für saisonbedingte, zusätzlich verwendete Abfallbehälter
  	     - je Abfallbehälter mit 90 Liter Inhalt	 €          6,00	 pro Entleerung inkl. USt.
   	     - je Biotonne mit 120 Liter Inhalt		  €          3,00	 pro Entleerung inkl. USt.
	 h) je Abfallsack mit 60 Liter Inhalt		  €          4,70	 pro Entleerung inkl. USt.
	 i)  je Abfallsack für Grünabfälle		  €          3,00	 pro Entleerung inkl. USt.
    	     mit 80 Liter Inhalt

Die Kanalanschlussgebühr je m² der Bemessungsgrundlage 		  €        27,50 inkl. USt.
mindestens aber							       €   4.125,00 inkl. USt.

Die Wasseranschlussgebühr bis 150 m²
der Bemessungsgrundlage						      €  2.420,00 inkl. USt.
- je weitere angefangene 50 m² für nicht gewerbliche Zwecke		  €     379,50 inkl. USt.
- je weitere angefangene 50 m² für gewerbliche Zwecke		  €     189,75 inkl. USt.
- für unbebaute Grundstücke						      €  2.420,00 inkl. USt.

Der Zuschlag zur Freizeitwohnungspauschale bleibt	 150 % für Freizeitwohnungen bis zu 50 m² Nutzfläche
							       200 % für Freizeitwohnungen über 50 m² Nutzfläche

Die angeführten Hebesätze und Gebühren treten mit Wirksamkeit 01.01.2021 in Kraft.

Bitte wenden!



Heizkostenzuschuss
Aktion 2020/21

Für die Beheizung einer Wohnung, gleichgültig mit welchem Energieträger, wird an sozial bedürftige Personen 
ein Heizkostenzuschuss gewährt. Dieser beträgt EUR 152,00 bei Unterschreiten der festgesetzten Einkom-
mensgrenze.
Soziale Bedürftigkeit liegt vor, wenn das durchschnittliche monatliche Nettoeinkommen aller tatsächlich im 
Haushalt / der Wohnung lebenden Personen die Summe folgende Netto-Einkommensgrenzen nicht  übersteigt: 

•	 Alleinstehende:					       950,00 Euro
•	 Ehepaare / Lebensgemeinschaft:	  	 1500,00 Euro
•	 für minderj. Kind mit Familienbeihilfe	    	   240,00 Euro
•	 für die erste weitere erw. Person im Haushalt  520,00 Euro
•	 für jede weitere erw. Person im Haushalt	   350,00 Euro
•	 Freibetrag Lehrlingsentschädigung		    232,49 Euro

Es muss sich bei der Wohnung, für die der Heizkostenzuschuss beantragt wird, um den Hauptwohnsitz han-
deln, die Wohnung muss sich im Bundesland Oberösterreich befinden und ständig bewohnt sein.

Für sämtliche Anträge gelten die Einkommensverhältnisse des Jahres 2020.
Nähere Informationen finden Sie auch unter www.land-oberoesterreich.gv.at!

Antragstellung
von 11. Jänner 2021 bis 23. April 2021
beim Gemeindeamt Kirchberg-Thening

07221/63003

Biotonne im 
Winter

Bei Temperaturen unter null Grad frie-
ren die Bioabfälle in den Tonnen fest. 
Manche Biotonnen können daher nur 
teilweise oder gar nicht geleert wer-
den.

Vorbeugemaßnahmen
1. Biotonne möglichst frostfrei in einer 
Garage oder in einem Kellerraum un-
terbringen und erst am Abholtag hin-
ausstellen
2. Bitte keine nassen Küchen- oder 
Gartenabfälle in die Biotonne füllen
3. Bioabfälle in mehrere Lagen Zei-
tungspapier einwickeln

Bitte schlagen Sie nicht mit harten Ge-
genständen an die Tonne um die Bio-
abfälle loszueisen. Da der Kunststoff 
bei großer Kälte spröde wird, besteht 
die Gefahr, dass die Abfallbehälter 
brechen!

Der Blutspendedienst vom Roten Kreuz für OÖ lädt 
Sie herzlich ein zur

BLUTSPENDEAKTION
Freitag, 08. Januar 2021

von 15:30 - 20:30 Uhr im Gemeindezentrum

Der Bedarf an lebensrettenden Blutkonserven macht keine Pause! 
Das Rote Kreuz bittet daher um Teilnahme an der weiterhin trotz 
Corona-Lockdown stattfindenden Blutspendeaktion. 
Blutspenden gilt als Hilfeleistung und daher gilt zum Blutspen-
den die Ausgangsbeschränkung nicht.

Coronabedingte Sicherheitsmaßnahmen  stehen bei der Blutspende 
an oberster Stelle. Die Verweildauer für die Blut-
spende wird so kurz wie möglich gehalten. Hand-
desinfektionsmittel und das Tragen eines Mund-
Nasenschutzes während der Blutspende-Aktion 
sind selbstverständlich. Zwischen den Abnahme-
liegen werden vergrößerte Abstände umgesetzt.  

Spende Blut – Rette Leben!


